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C(2021) 7669 final 

 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2122 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren, die von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, hinsichtlich besonderer 

Kontrollen des persönlichen Gepäcks von Fahrgästen bzw. Passagieren und von für 
natürliche Personen bestimmten Kleinsendungen von Waren, die nicht in Verkehr 

gebracht werden sollen, sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der 
Kommission 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 321 vom 12. Dezember 2019) 
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DE 1  DE 

BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2122 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren, die von amtlichen 
Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen sind, hinsichtlich besonderer 

Kontrollen des persönlichen Gepäcks von Fahrgästen bzw. Passagieren und von für 
natürliche Personen bestimmten Kleinsendungen von Waren, die nicht in Verkehr 

gebracht werden sollen, sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der 
Kommission 

 
 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 321 vom 12. Dezember 2019) 

 

 

 

Seite 59, Anhang III Absatz 1 Satz 3:  

anstatt: „Diese Verfahren gelten allerdings nicht für die Ein- und Ausfuhr tierischer 

Erzeugnisse in die/aus den EU-Mitgliedstaaten sowie für die Einfuhr geringer Mengen 

tierischer Erzeugnisse für den eigenen Verbrauch aus Andorra, Liechtenstein, Norwegen, San 

Marino und der Schweiz.“ 

muss es heißen: „Diese Verfahren gelten allerdings nicht für die Ein- und Ausfuhr tierischer 

Erzeugnisse in die/aus den EU-Mitgliedstaaten sowie für die Einfuhr geringer Mengen 

tierischer Erzeugnisse für den eigenen Verbrauch aus Andorra, Island, Liechtenstein, 

Norwegen, San Marino und der Schweiz.“ 
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